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Erwagungsgrunde (ErwG)

Erwagungsgrund 43 - Zwanglose Einwilligung

Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen Fallen, wenn
zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht,
insbesondere wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Behdrde handelt, und es deshalb in
Anbetracht aller Umstande in dem speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig
gegeben wurde, keine gultige Rechtsgrundlage liefern.

Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt, wenn zu verschiedenen Verarbeitungsvorgangen von
personenbezogenen Daten nicht gesondert eine Einwilligung erteilt werden kann, obwohl dies im
Einzelfall angebracht ist, oder wenn die Erfullung eines Vertrags, einschlieflich der Erbringung einer
Dienstleistung, von der Einwilligung abhangig ist, obwohl diese Einwilligung fur die Erflllung nicht
erforderlich ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr043?rev=1518960631 Gedruckt 13.02.2026 18:45



	[Erwägungsgründe (ErwG)]
	Erwägungsgründe (ErwG)
	Erwägungsgrund 43 - Zwanglose Einwilligung



